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Top 7 Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsstätten (Beher-

bergungssteuer) 
BV/2025/028 

 
Der Fachdienstleiter Wirtschaft und Steuern erläutert die Vorlage. 
Es wurden die Bedenken der Hoteliers in die weiteren Überlegungen einbezogen. 
Wedel wäre die siebte Kommune in Schleswig-Holstein mit einer Beherbergungssteuer. 
Die umfangreiche Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen sowie die Fragen zur Touris-
musabgabe und Zweckbindung von Steuern werden schriftlich von der Verwaltung beantwor-
tet. 
 
Nach weiterer Aussprache stellt der Vorsitzende einen Vertagungsantrag in den Rat: 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Anfrage BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN für den Haupt- und Finanzausschuss am 07.07.2025 zum 
TOP Ö 6 – Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in BeherbergungsstäOen 

 

In der Sitzung des HFA am 17.02.2025 wurde besprochen, dass die Verwaltung zunächst mit 
den Beherberhungsbetrieben ins Gespräch kommt und sich deren Sorgen und Nöte anhört, 
bevor der PoliJk erneut ein abschließender Vorschlag für die Erhebung einer Beherbergungs-
steuer unterbreitet wird. In der Beschlussvorlage zu diesem TOP sind nun vier AlternaJven zur 
Umsetzung einer solchen „BeTensteuer“ aufgezeigt. Uns ergeben sich zu dem vorgelegten 
Beschlussvorschlag noch folgende Fragen: 

1. Gab es in den Gesprächen mit den Hoteliers ein Ergebnis bzw. einen Konsens zur 
weiteren Vorgehensweise? Wenn ja, wie sah dieses bzw. dieser aus? 

2. Gibt es eine Effizienz-Berechnung oder eine Kosten-Leistungs-Rechnung auf Basis von 
Übernachtungszahlen (2023 oder 2024), wie sich Kosten und Nutzen einer umsatzab-
hängigen (prozentualen / gestaffelten) BeTensteuer gegenüberstehen?  

Welche der AlternaJven A – C wäre die mit dem geringsten Aufwand für alle 
Beteiligten?  

Wurde auch die AlternaJve ein fester Betrag (z. B. 2,00 EUR) pro Kopf und Tag geprüg? 
Und wenn ja, warum fand diese AlternaJve dann keine BerücksichJgung? 

3. Dürge eine Beherbergungssteuer im Außenverhältnis umbenannt werden oder einen 
„Beinamen“ erhalten, wie z. B. Kultur- und Tourismusförderabgabe, damit dieser 
Namen so als AufwandsposiJon von den Beherbergungsunternehmen auf der 
Rechnung ausgewiesen werden könnte? 

4. Sind die Beherbergungsbetriebe zwingend Steuerschuldner oder könnten per Satzung 
auch die Gäste als jurisJsche Steuerschuldner und die Beherbergungsbetriebe als 
„Einzugsstelle“ benannt werden?  

(Anm.: Die Be,ensteuer würde den Bru,o-Übernachtungspreis erhöhen. Wir könnten 
so dem Wunsch der Beherbergungsbetriebe entsprechen, die sich für sie daraus 
ergebenden erhöhten Folgekosten zu vermeiden.) 

5. Müssten bei einer Umbenennung (siehe Punkt 3) die Einnahmen ausschließlich in 
Kultur und Tourismus fließen? Wenn ja:  

Wie müsste eine entsprechende Verwendung nachgewiesen werden? 
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Wäre es möglich, die Einnahmen dieser Abgabe (evtl. teilweise?) direkt an Wedel 
MarkeJng für ihre kulturellen und tourisJschen AkJvitäten weiterzuleiten? Welche 
Voraussetzungen müssten hierfür gegebenenfalls geschaffen werden? 

(Anm.: Im Gegenzug könnte der städJsche Zuschuss an WM entsprechend reduziert 
werden und der Verwaltung entstünden keinerlei Kosten für die Nachverfolgung der 
ordnungsgemäßen Verwendung der eingenommenen Gelder.) 

6. Es gibt offenbar Städte, die eine Steuer für die Vermietung von Ferienwohnungen 
direkt bei den Buchungsplakormen (z. B. AirBnB) bei der Buchung abziehen und an die 
Gemeinde überweisen lassen. Ist dieses bekannt und wäre das für Wedel ein gangbarer 
Weg?  

Wir biTen um Beantwortung der Fragen vor Beschlussfassung. 

 

Für die FrakJon Bündnis 90/ Die Grünen 

Dagmar Süß, Thomas Wöstmann, Karin Blasius 
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